
Länder-Infos
Die wichtigsten Reiseinformationen
zusammengestellt von Ihrem 
Mercedes-Benz Servicepartner



Jedes Land hat seine eigenen Gesetze. Das gilt
nicht nur im täglichen Leben, sondern auch und
vor allem auf den Straßen. 

Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, haben
wir für Sie die wichtigsten Reiseinformationen und
Verkehrsbestimmungen zusammengefasst. 
Ein Muss für jedes Handschuhfach! Egal wo Ihre
Reise hingeht: Mit Mercedes-Benz sind Sie auch
auf der Straße immer auf dem Laufenden!

Grenzübergreifend informiert.

Im Fall der Fälle, 
24 Stunden für Sie da!
Mercedes-Benz Service24h:

00800 1 777 7777* 
(oder +43 1 50 222 1 777)

* Kostenlos, bei Mobiltelefonen abhängig vom Serviceprovider. 



Deutschland

Länderkennzahl: D
Währung: Euro
Geschwindigkeit: Ortsgebiet                  50 km/h
        außerorts                   100 km/h
        Autobahn                    130 km/h*
        * Empfohlene Richtgeschwindigkeit. 
          Bei schlechter Sicht (weniger als 50 Meter)
          gilt Limit 50 km/h.

Kindersicherung: Kinder bis zum vollendeten 
12. Lebensjahr bzw. die kleiner 
als 150 cm sind, dürfen nur in 
geeigneter Rückhaltevorrichtung
(Kindersitz) befördert werden. 
Auf Beifahrersitzen mit Airbag 
dürfen keine Rückhaltesysteme
nach hinten ausgerichtet werden.

Licht am Tag: Empfohlen. Verwendung von 
„Tagfahrlicht“ reicht bei guten 
Licht- und Sichtverhältnissen aus.
Nebelschlusslampen nur dann,
wenn die Sichtweite weniger als 
50 m beträgt. Für alle Kraftfahr-
zeuge gilt Lichtpflicht in Tunnels.

Mitführpflicht: Verbandtasche, Warnweste
(Mitführpflicht und Tragepflicht),

        Warndreieck. Europäischer 
Unfallbericht empfohlen.

Promillegrenze: 0,5 Promille. 
0,0 Promille für Fahranfänger wäh-
rend der zweijährigen Führerschein-
Probezeit bzw. für alle Lenker bis zur
Vollendung des 21. Lebensjahres.

Telefonieren: Nur bei Verwendung einer 
Freisprecheinrichtung erlaubt.

Sonstiges: Einfahrt in Umweltzonen nur mit
Plakette erlaubt.

        Fahrradträger auf Anhängerkupp-
lung: Rote Kennzeichentafeln 
werden im Ausland grundsätzlich
nicht anerkannt. 

        Rettungsgasse: Bei Staubildung auf
einer Richtungsfahrbahn mit mind.
zwei Fahrstreifen.



Italien

Länderkennzahl: I
Währung: Euro
Geschwindigkeit: Ortsgebiet                  50 km/h
        Landstraße                   90 km/h
        Schnellstraße             110 km/h*
        Autobahn                    130 km/h*
        * Bei Regen oder Schneefall gilt auf 
          Autobahnen 110 km/h, auf Schnellstraßen 
          90 km/h bzw. 50 km/h bei Nebel.

Kindersicherung: Kinder mit weniger als 36 kg und
unter 150 cm Körpergröße müssen
mit einem geeigneten Rückhaltesys -
tem (Kindersitz) befördert werden.
Kinder bis zu 9 kg mit einem nach
hinten ausgerichteten Kindersitz.

Licht am Tag: Außerorts gilt für alle Kfz tagsüber
Lichtpflicht. Verwendung von 
„Tagfahrlicht“ reicht bei guten 
Licht- und Sichtverhältnissen aus.
Bei Fahrten durch Tunnels muss das
Licht eingeschaltet sein.

Mitführpflicht: Warndreieck, Warnweste (Mitführ-
und Tragepflicht für alle Fahrzeug -
insassen). Europäischer Unfallbe-
richt empfohlen.

Promillegrenze: 0,5 Promille. Für Personen, die
noch keine drei Jahre im Besitz ihrer
Fahrerlaubnis sind, gilt absolutes 
Alkoholverbot (0,0 Promille).
Gut zu wissen: Bei mehr als 
0,5 Promille kann das Fahrzeug 
konfisziert werden. 

Telefonieren: Nur bei Verwendung einer 
Freisprecheinrichtung erlaubt.

Sonstiges: Fahrradträger auf Anhängerkupp-
lung: Rote Kennzeichentafeln 
werden im Ausland grundsätzlich
nicht anerkannt. Am Träger ist eine
50 x 50 cm große rote Tafel mit 
reflektierenden weißen diagonalen
Streifen anzubringen.

        Rauchverbot, wenn Schwangere
oder Minderjährige mitfahren.



Kroatien

Länderkennzahl: HR
Währung: Kroatische Kuna (HRK),

1 Euro = ca. 7,16 HRK
Geschwindigkeit: Ortsgebiet*                50 km/h
        Landstraße                   90 km/h
        Schnellstraße             110 km/h
        Autobahn                    130 km/h
        * Auf einigen städtischen Schnellstraßen 
          bis 80 km/h, dies ist ausgeschildert.

Kindersicherung: Kinder unter 12 Jahren dürfen nicht
auf den Vordersitzen befördert wer-
den; außer Kinder unter 2 Jahren,
wenn der Airbag deaktiviert ist und
der Kindersitz nach hinten ausge-
richtet ist. Kinder bis 5 Jahre müs-
sen in Kindersitzen auf dem Rücksitz
befördert werden. Für Kinder zwi-
schen 5 und 12 Jahren reicht die
Verwendung des Gurts mit Kinder-
sitzkissen auf dem Rücksitz aus. 

Licht am Tag: Bei schlechter Sicht und vom letz-
ten Sonntag im Oktober bis zum
letzten Sonntag im März gilt Licht-
pflicht auf allen Straßen. Verwen-
dung von „Tagfahrlicht“ reicht bei
guten Licht- und Sichtverhältnissen
aus. 

Mitführpflicht: Verbandtasche, Warn weste 
(Mitführpflicht, Tragepflicht für alle
Insassen), Warndreieck (auch für
Anhänger), Ersatzlampenset*. 
Europ. Unfallbericht empfohlen.

Promillegrenze: 0,5 Promille. Bis 24 J. 0,0 Promille.
Telefonieren: Nur mit Freisprecheinrichtung.
Sonstiges: Fahrradträger auf Anhängerkupp-

lung: Rote Kennzeichentafeln 
werden im Ausland grundsätzlich
nicht anerkannt.

        Beim gesamten Überholvorgang
muss geblinkt werden. Jeder Unfall
muss der Polizei gemeldet werden.

* Fahrzeuge mit Xenon- oder Neonleuchten, LEDs benötigen keine 
Ersatzlampen für diese Lampenart, jedoch schon für Bremsleuchten,
Blinkerleuchten usw.



Österreich

Länderkennzahl: A
Währung: Euro
Geschwindigkeit: Ortsgebiet                  50 km/h
        Freilandstraße            100 km/h
        Autostraße                 100 km/h
        Autobahn           130/110 km/h*
        * Auf folgenden Autobahnen gilt von 22.00 
          bis 5.00 Uhr Limit 110 km/h: Tauernauto-

bahn (A10), Inntalautobahn (A12), Brenner -
autobahn (A13), Rheintalautobahn (A14).

Kindersicherung: Der Lenker des Kfz hat dafür zu 
sorgen, dass Kinder unter 14 Jahren
im Fahrzeug entsprechend gesichert
werden. Für Kinder bis 150 cm ist
eine Rückhalte einrichtung vorge-
schrieben, ab einer Körpergröße
von 135 cm kann ein höhenverstell-
barer Dreipunktgurt ohne Kinder-
polster verwendet  werden, wenn
sichergestellt ist, dass der Schulter-
gurt nicht über den Hals des Kindes
verläuft. Kinder dürfen auf dem 
Beifahrersitz nur dann entgegen der
Fahrtrichtung befördert werden,
wenn der Airbag deaktiviert wurde.

Licht am Tag: Keine generelle Pflicht.  
        Bei Sichtbehinderungen durch

Regen, Schneefall, Nebel sowie im
Tunnel verpflichtend.

Mitführpflicht: Verbandtasche, Warndreieck,
        Warnweste. 
Promillegrenze: 0,5 Promille. Für Probeführerschein-

besitzer gilt die 0,1-Promille-Grenze.
Telefonieren: Nur bei Verwendung einer 

Freisprecheinrichtung erlaubt.
Sonstiges: Vignettenpflicht auf Autobahnen.
        Rettungsgasse: Alle Verkehrsteil-

nehmer müssen auf allen Auto -
bahnen und Schnellstraßen bzw.
Autostraßen vorausschauend bei
Staubildung oder stockendem 
Verkehr die Rettungsgasse bilden.



Schweiz

Länderkennzahl: CH
Währung: Schweizer Franken (CHF), 

1 Euro = ca. 1,05 CHF
Geschwindigkeit: Ortsgebiet                  50 km/h
        außerorts                      80 km/h
        Schnellstraße             100 km/h
        Autobahn                    120 km/h
Kindersicherung: Kinder unter 12 Jahren oder kleiner

als 1,50 m müssen mit einer nach
ECE-Regelung Nr. 44.03 geprüften
Kinderrückhaltevorrichtung (z. B.
Kindersitz) gesichert werden. Für
Kinder über 12 Jahre oder größer
als 1,50 m ist die Sicherung mit
dem Sicherheitsgurt ausreichend.

Licht am Tag: Ganzjährig für alle Fahrzeuge 
vorgeschrieben. Verwendung von
„Tagfahrlicht“ reicht bei guten 
Licht- und Sichtverhältnissen aus. 

Mitführpflicht: Warndreieck (muss griffbereit sein).
Europ. Unfallbericht empfohlen.

Promillegrenze: 0,5 Promille. Für Inhaber eines 
Führerscheins auf Probe gilt eine
Promillegrenze von 0,1 Promille.

Telefonieren: Nur bei Verwendung einer 
Freisprecheinrichtung erlaubt.

Sonstiges: Vignettenpflicht auf Autobahnen
und autobahnähnlichen Straßen
(weiß-grüne Beschilderung). 
Anhänger benötigen eine eigene 
Vignette.
Fahrradträger auf Anhängerkupp-
lung: Rote Kennzeichentafeln 
werden im Ausland grundsätzlich
nicht anerkannt.

        Rettungsgasse: Bei einem Stau auf
der Autobahn muss stets eine Fahr-
spur für alle vorfahrtsberechtigten
Fahrzeuge (z. B. Einsatzfahrzeuge)
frei bleiben.

        GPS-Navigationsgeräte mit 
Radarwarnfunktion sind verboten.



Slowakei

Länderkennzahl: SK
Währung: Euro
Geschwindigkeit: Ortsgebiet                  50 km/h
        außerorts                      90 km/h
        Autobahn                    130 km/h*
        * Auf Stadtautobahnen gilt Tempo 90 km/h.

Kindersicherung: Kinder unter 12 Jahren und Personen
kleiner als 150 cm dürfen nicht auf
dem Vordersitz befördert werden.
Kinder mit einem Gewicht von 
weniger als 36 kg müssen mit einer
ihrem Alter und ihrer Größe ent-
sprechenden Rückhaltevorrichtung
auf dem Rücksitz befördert werden.

Licht am Tag: Ist ganzjährig für alle Fahrzeuge 
vorgeschrieben. Verwendung von
„Tagfahrlicht“ reicht bei guten 
Licht- und Sichtverhältnissen aus. 

Mitführpflicht: Verbandtasche, Warnweste 
(Mitführpflicht, Tragepflicht), 
Warndreieck. Europäischer Unfall -
bericht empfohlen. 

Promillegrenze: 0,0 Promille.
Telefonieren: Nur bei Verwendung einer 

Freisprecheinrichtung erlaubt.
Sonstiges: Vignettenpflicht auf Autobahnen,

Schnellstraßen und ausgewählten 
Bundesstraßen.
Fahrradträger auf Anhängerkupp-
lung: Rote Kennzeichentafeln 
werden im Ausland grundsätzlich
nicht anerkannt.



Slowenien

Länderkennzahl: SLO
Währung: Euro
Geschwindigkeit: Ortsgebiet                  50 km/h
        außerorts                      90 km/h
        Schnellstraße             110 km/h
        Autobahn                    130 km/h
Bei Sichtweiten unter 50 m beträgt die maximale
Höchstgeschwindigkeit auf allen Straßen 50 km/h.
Kindersicherung: Kinder unter 12 Jahren und kleiner

als 1,50 m müssen mit einem Rück-
haltesystem gesichert werden, das
der Größe und dem Gewicht des
Kindes entspricht. Werden Kinder in
einem nach rückwärts gerichteten
Kindersitz auf dem Vordersitz beför-
dert, muss der Airbag deaktiviert
werden.

Licht am Tag: Ganzjährig für alle Kraftfahrzeuge
vorgeschrieben. Verwendung von
„Tagfahrlicht“ reicht bei guten 
Licht- und Sichtverhältnissen aus. 

Mitführpflicht: Verbandtasche, Warnweste 
(Mitführpflicht, Tragepflicht für alle
Fahrzeuginsassen), 
Warndreieck (auch für Anhänger). 
Ersatzlampenset* dring. empfohlen.

        Europ. Unfallbericht empfohlen.
Promillegrenze:  0,5 Promille.
Telefonieren: Nur bei Verwendung einer 

Freisprecheinrichtung erlaubt.
Sonstiges: Vignettenpflicht auf Autobahnen.
        Rettungsgasse: Bei einem Stau auf

der Autobahn muss stets eine Fahr-
spur frei bleiben.
Fahrradträger auf Anhängerkupp-
lung: Rote Kennzeichentafeln 
werden im Ausland grundsätzlich
nicht anerkannt.

        Während des gesamten Überhol -
vorganges muss geblinkt werden.

* Fahrzeuge mit Xenon- oder Neonleuchten, LEDs benötigen keine 
Ersatzlampen für diese Lampenart, jedoch schon für Bremsleuchten,
Blinkerleuchten usw.



Tschechien

Länderkennzahl: CZ
Währung: Tschechische Krone (CZK), 

1 Euro = ca. 25,35 CZK
Geschwindigkeit: Ortsgebiet                  50 km/h
        außerorts                      90 km/h
        Schnellstraße             110 km/h
        Autobahn                    130 km/h
Kindersicherung: Kinder mit einer Körpergröße unter

150 cm und 36 kg Körpergewicht
müssen sowohl auf den Vorder- als
auch auf den Rücksitzen mit einem
der Größe des Kindes entsprechen-
den Rückhaltesystem gesichert 
werden.

Licht am Tag: Ganzjährig für alle Fahrzeuge 
vorgeschrieben. Verwendung von
„Tagfahrlicht“ reicht bei guten 
Licht- und Sichtverhältnissen aus.

Mitführpflicht: Verbandtasche, Warnweste 
(Mitführpflicht, Tragepflicht für alle 
Insassen), Warndreieck, 
Ersatzlampenset*. Reservereifen
oder Reparaturset/-spray (ausge-
nommen Fahrzeuge mit Notlauf -
reifen). Europäischer Unfallbericht
empfohlen.

Promillegrenze: 0,0 Promille.
Telefonieren: Nur bei Verwendung einer 

Freisprecheinrichtung erlaubt.
Sonstiges: Vignettenpflicht auf Autobahnen

und Autostraßen.
        Rettungsgasse: Bei einem Stau auf

der Autobahn muss stets eine Fahr-
spur frei bleiben.
Fahrradträger auf Anhängerkupp-
lung: Rote Kennzeichentafeln 
werden im Ausland grundsätzlich
nicht anerkannt.

* Fahrzeuge mit Xenon- oder Neonleuchten, LEDs benötigen keine 
Ersatzlampen für diese Lampenart, jedoch schon für Bremsleuchten,
Blinkerleuchten usw.



Ungarn

Länderkennzahl: H
Währung: Ungarischer Forint (HUF), 

1 Euro = ca. 300,92 HUF
Geschwindigkeit: Ortsgebiet                  50 km/h
        außerorts                      90 km/h
        Schnellstraße             110 km/h
        Autobahn                    130 km/h
Kindersicherung: Kinder bis 150 cm mit einem ihrem

Körpergewicht entsprechenden
Rückhaltesystem. Kinder unter 3 Jahre
dürfen nur in einem Kindersitz be-
fördert werden (auf dem Vordersitz
nur entgegen der Fahrtrichtung und
wenn der Airbag deaktiviert ist).
Kinder älter als 3 Jahre und 
größer als 1,35 m dürfen auf dem
Rücksitz unter Verwendung eines
Sicherheitsgurtes befördert werden.

Licht am Tag: Ganzjährig für alle Kraftfahrzeuge
vorgeschrieben (ausgen. Stadt -
gebiet). Verwendung von „Tagfahr-
licht“ reicht bei guten Licht- und
Sichtverhältnissen aus.

Mitführpflicht: Verbandtasche, Warnweste (Trage-
pflicht für alle Insassen), Warn drei -
eck, Reservereifen oder Repar aturset.
Ersatzlampenset*, Feuerlöscher
und Europ. Unfallbericht empfohlen.

Promillegrenze: 0,0 Promille (strenge Kontrollen).
Telefonieren: Nur mit Freisprecheinrichtung.
Sonstiges: Vignettenpflicht auf Autobahnen.
        Fahrradträger auf Anhängerkupp-

lung: Rote Kennzeichentafel am 
Fahrradhalter nicht anerkannt.

* Fahrzeuge mit Xenon- oder Neonleuchten, LEDs benötigen keine 
Ersatzlampen für diese Lampenart, jedoch schon für Bremsleuchten,
Blinkerleuchten usw.

Quellen: Bank Austria, 04.04.2017. ÖAMTC, Stand 03/2017. Alle Angaben
wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, erfolgen jedoch ohne Gewähr.
Die dargestellten Vorgaben gelten für Fahrzeuge, die privat genutzt werden.
Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt über die aktuell gültigen Vor-
schriften. Lenker, die mit einem nicht auf ihren Namen zugelassenen
Fahrzeug (z. B. Dienstauto) Fahrten ins Ausland unternehmen, sollten
eine Benützungsbewilligung mitführen.
Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten. 



ZUM ABTRENNEN:

Wichtige 

Reise informationen


